
S a t z u n g  d e S

1 .  n a m e / S i t z

1.1 der Verein führt nach seiner eintragung in das Vereinsregister den namen „ teehaus altenburg 
 Förderverein e. V.“.
1.2  Sitz des Vereins ist altenburg.

2 .  z w e c k

2.1 zweck des Vereins ist die ideelle und materielle unterstützung des zum Schlossensemble altenburg 
 gehörenden teehauskomplexes und seines unmittelbaren umfeldes, das im eigentum der Stadt
 altenburg steht.
2.2 der Verein fördert insbesondere den denkmalschutz und die denkmalpflege sowie den natur-
 schutz und die Landschaftspflege. der Verein fördert u.a. die gestaltung eines gartens im
 barocken Stil, in absprache mit dem eigentümer, unter der Verantwortung des Vereins.
2.3 der Verein nutzt dazu in vollem umfang die finanziellen mittel aus bisherigen und weiteren
 Spenden. der Verein führt hierzu insbesondere informations- und werbeveranstaltungen durch.

3 .  g e m e i n n ü t z i g k e i t

3.1  der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige zwecke im Sinne des
 abschnitts „Steuerbegünstigte zwecke“ der abgabenordnung.
3.2 der Verein ist selbstlos tätig. er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche zwecke.
3.3. mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige zwecke verwendet werden. die mitglieder
 erhalten keine zuwendungen aus mitteln des Vereins.
3.4 keine Person darf durch ausgaben, die dem zweck des Vereins fremd sind, oder durch
 unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

4 .  e r w e r b  d e r  m i t g L i e d S c h a F t  /  e h r e n m i t g L i e d e r

4.1  mitglied des Vereins kann  jede natürliche Person werden, die das 16. Lebensjahr vollendet hat.
 mitglied des Vereins kann ferner jede juristische Person sein.
4.2 die mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen. über den antrag entscheidet der Vorstand.
4.3 auf Vorschlag des Vorstands  können durch die mitgliederversammlung ehrenmitglieder ernannt
 werden. zu ehrenmitgliedern können natürliche und juristische Personen ernannt werden, die sich 
 um den Verein besonders verdient gemacht haben.



5 .  b e e n d i g u n g  d e r  m i t g L i e d S c h a F t

5.1 die mitgliedschaft endet durch ausschluss, kündigung durch das mitglied oder tod, bei 
 juristischen Personen auch durch insolvenz oder Löschung.
5.2 eine kündigung ist schriftlich gegenüber dem Vorstand, unter einhaltung einer kündigungs-
 erklärungsfrist von einem monat, mit wirkung auf das ende des kalenderjahres zu erklären.
5.3 ein mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es die interessen des Vereins schwerwiegend
 verletzt und keine milderen maßnahmen geeignet erscheinen, den missstand zu beheben bzw.,
 wenn ein mitglied mit der zahlung des mitgliedsbeitrages trotz mahnung, länger als sechs
 monate im rückstand ist.

6 .  m i t g L i e d S b e i t r ä g e

6.1 Jedes mitglied hat kalenderjährlich einen mitgliedsbeitrag zu entrichten, dessen höhe die 
 mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes festlegt.
6.2 die zahlung des mitgliederbeitrages, hat jeweils im ersten kalenderjahr zu erfolgen.

7 .  V o r S t a n d

7.1 der Vorstand besteht aus bis zu 12 Personen [ incl. regelung 7.4 ]. Sie müssen Vereinsmitglied
 sein. ihre tätigkeit erfolgt ehrenamtlich. ihnen können jeweils bestimmte aufgaben zur 
 selbständigen erledigung übertragen werden.
7.2 der Vorstand im Sinne von § 26 bgb besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und
 dem Schatzmeister. dem Vorstand im Sinne von § 26 bgb obliegen die geschäftsführung und 
 Vertretung.
7.3 der Verein wird durch je 2 mitglieder des Vorstandes im Sinne von § 26 bgb gerichtlich und 
 außergerichtlich vertreten.
7.4 der jeweilige 1. werkleiter des eigenbetriebes residenzschloss altenburg wird ohne anderweitige
 zustimmung geborenes und stimmberechtigtes mitglied des Vorstandes. die Form seiner
 mitgliedschaft entspricht der eines ehrenmitgliedes.
7.5 der Vorstand legt vor der mitgliederversammlung umfangreich rechenschaft über seine arbeit ab.
7.6 der Vorstand gibt sich eine geschäftsordnung. der Vorstand legt innerhalb der geschäftsordnung 
 die höhe von finanziellen und materiellen grenzen fest. 

8 .  w a h L  u n d  a m t S d a u e r  d e S  V o r S t a n d e S

8.1 die wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt durch die mitgliederversammlung je einzeln. die wahl
 erfolgt für die dauer von 3 Jahren. bis zu einer neuwahl bleiben Vorstandsmitglieder im  amt.
8.2 die unbegrenzte wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zulässig.
8.3 Sofern ein mitglied des Vorstandes im Sinne von § 26 bgb vor ablauf seiner amtsperiode
 ausscheidet, ist der Vorstand berechtigt, aus seinem kreis für den rest der wahlperiode, eine
 ersatzperson zu wählen.
8.4 Für den Fall des ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes, das nicht Vorstandsmitglied im Sinne
 von § 26 bgb ist, stehen dem Vorstand von der mitgliederversammlung legitimierte nachrücker 
 zur Seite. nachrücker sind die bei der wahl zum Vorstand unterlegenen kandidaten, in der
 reihenfolge der für sie abgegebenen Stimmen, beginnend mit der höchsten anzahl an Ja-
 Stimmen. nachrücker sind bis zum Fall des nachrückens in den Vorstand nicht stimmberechtigt.
8.5 eine kooption eines mitgliedes durch den Vorstand ist zulässig. die kooptierten mitglieder des 
 Vereins sind im Vorstand nicht stimmberechtigt.



9 .  S i t z u n g e n  u n d  b e S c h L ü S S e  d e S  V o r S t a n d e S

9.1 der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem  
 Stellvertreter, einberufen werden. eine angekündigte tagesordnung sollte die dauer der
 Vorstandssitzung eingrenzen. Sofern möglich ist die einberufung mit einer Frist von einer woche 
 vorzunehmen.
9.2 der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei mitglieder des Vorstandes im Sinne von 
 § 26 bgb und mindestens die hälfte der mitglieder des Vorstandes anwesend sind.
 beschlussfassungen erfolgen mit mehrheit der abgegebenen Stimmen. bei Stimmengleichheit
 entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, in seiner abwesenheit, die des stellvertretenden
 Vorsitzenden.
9.3 der Vorstand kann in anderer weise beschlüsse fassen, wenn alle Vorstandsmitglieder diesem
 Verfahren zustimmen.
9.4 beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll nieder gelegt und mindestens von
 zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet.

1 0 .  m i t g L i e d e r V e r S a m m L u n g e n

10.1 oberstes organ vor dem Vorstand ist die mitgliederversammlung. Sie hat insbesondere folgende 
 aufgaben: - den Vorstand zu wählen,
  - die Jahresberichte entgegenzunehmen und zu beraten,
  - den Vorstand zu entlasten,
  - über die Satzung, änderungen der Satzung sowie auflösung des Vereins zu
   bestimmen,
  - die kassenprüfer zu wählen.
10.2 Jährlich findet mindestens eine ordentliche mitgliederversammlung, in der regel im ersten
 Jahresquartal, statt. die einladung hierzu erfolgt, unter beifügung der tagesordnung, schriftlich,
 mindestens vier wochen vorher.
10.3 ergänzungen zur tagesordnung können von jedem mitglied, bis zu zwei wochen vor der
 mitgliederversammlung, gegenüber dem Vorsitzenden des Vorstandes schriftlich beantragt
 werden. über spätere ergänzungsanträge entscheidet die mitgliederversammlung.
10.4 die vorstehenden reglungen gelten entsprechend für außerordentliche mitgliederversammlungen.
10.5 außerordentliche mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn das Vereinsinteresse dies 
 erfordert oder wenn mindestens fünfzehn Prozent der mitglieder dies verlangen.

1 1 .  V e r L a u F  d e r  m i t g L i e d e r V e r S a m m L u n g e n

u n d  b e S c h L u S S F a S S u n g

11.1 die mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
 stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Schatzmeister geleitet. ist keiner von diesen anwesend, 
 bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter.
11.2 die mitgliederversammlung ist, unabhängig von der anzahl der erschienen mitglieder, bei
 ordnungsgemäßer Ladung, beschlussfähig.
11.3 die mitgliederversammlung fasst beschlüsse mit einfacher mehrheit der abgegebenen Stimmen.
 Stimmenenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. zur Satzungsänderung ist eine mehrheit von
 ¾ der Stimmen, zur auflösung des Vereins eine solche von 9/10 erforderlich. eine änderung des
 zwecks des Vereins kann nur einstimmig erfolgen.
11.4 in der mitgliederversammlung hat jedes mitglied eine Stimme.
11.5 abstimmungen erfolgen durch handaufheben. auf Verlangen von mindestens drei mitgliedern ist 
 geheim abzustimmen. wahlen erfolgen geheim.
11.6 der Verlauf der mitgliederversammlungen ist zu protokollieren. das Protokoll ist binnen zwei
 wochen nach der Versammlung vom Versammlungsleiter sowie vom Protokollführer, zu
 unterzeichnen.



1 2 .  k a S S e n P r ü F u n g

12.1 die mitgliederversammlung wählt aus dem kreis der ordentlichen mitglieder für die dauer von
 drei Jahren zwei kassenprüfer. Sie haben das rechnungswesen sowie die finanziellen
 angelegenheiten zu prüfen und der mitgliederversammlung zu berichten.
12.2 mitglieder des Vorstandes können nicht gleichzeitig kassenprüfer sein.

1 3 .  a u F L ö S u n g  d e S  V e r e i n S

13.1 der Verein kann durch beschluss der mitgliederversammlung aufgelöst werden, soweit diese
 mitgliederversammlung eigens zu diesem zweck einberufen worden ist.
13.2 die Liquidation erfolgt durch die zum zeitpunkt der auflösung amtierenden Vorstandsmitglieder.
13.3 bei auflösung des Vereins oder beim wegfall steuerbegünstigter zwecke fällt das Vermögen des
 Vereins an die Stadt altenburg mit der maßgabe, dieses im Sinne des Vereinszweckes zu
 verwenden.  


